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hat der 10. Senat des Bundesverwaltungsgerichts  
auf die mündliche Verhandlung vom 9. Dezember 2010 
durch den Richter am Bundesverwaltungsgericht Prof. Dr. Dörig, 
den Richter am Bundesverwaltungsgericht Richter,  
die Richterin am Bundesverwaltungsgericht Beck,  
den Richter am Bundesverwaltungsgericht Prof. Dr. Kraft und 
die Richterin am Bundesverwaltungsgericht Fricke 
 
 
für Recht erkannt: 
 
 

Auf die Revision der Beklagten wird der Beschluss des 
Oberverwaltungsgerichts für das Land Nordrhein-
Westfalen vom 30. Juli 2009 aufgehoben. 
 
Die Sache wird an das Oberverwaltungsgericht zur an-
derweitigen Verhandlung und Entscheidung zurückverwie-
sen. 
 
Die Kostenentscheidung bleibt der Schlussentscheidung 
vorbehalten. 

 
 
 

G r ü n d e : 

 

I 

 

Die Klägerin, eine iranische Staatsangehörige, begehrt die Zuerkennung der 

Flüchtlingseigenschaft. 

 

Die 1985 in Teheran geborene Klägerin reiste im Juli 2001 zusammen mit ihrer 

Mutter und ihrer Schwester in die Bundesrepublik Deutschland ein und bean-

tragte Asyl. Das Bundesamt für die Anerkennung ausländischer Flüchtlinge 

(jetzt: Bundesamt für Migration und Flüchtlinge) lehnte den Antrag mit Bescheid 
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vom 16. August 2001 ab. Die Klage wies das Verwaltungsgericht mit Urteil vom 

24. Juni 2003 rechtskräftig ab. 

 

Im Dezember 2004 stellte die Klägerin einen Asylfolgeantrag. Zur Begründung 

berief sie sich auf Nachfluchtaktivitäten für die Arbeiterkommunistische Partei 

Irans. Mit Bescheid vom 11. Juli 2005 lehnte das Bundesamt den Antrag auf 

Durchführung eines weiteren Asylverfahrens ab. 

 

Während des Klageverfahrens teilten ihre neuen Verfahrensbevollmächtigten 

am 30. März 2007 mit, dass die Klägerin bereits am 23. März 2003 zum christli-

chen Glauben konvertiert sei. Sie habe sich zusammen mit ihrer Mutter und 

ihrer Schwester in einer evangelisch-freikirchlichen Gemeinde taufen lassen, 

besuche Gottesdienste und nehme wöchentlich an einem Bibelkreis teil. Da sie 

in Abkehr vom Islam ihren christlichen Glauben öffentlich praktiziere, müsse sie 

bei einer Rückkehr in den Iran mit einer Verfolgung aus religiösen Gründen 

rechnen. Von der Änderung der Rechtslage durch die Richtlinie 2004/83/EG 

- sog. Qualifikationsrichtlinie - habe sie erst jetzt erfahren. 

 

Das Verwaltungsgericht hat die Klägerin in der mündlichen Verhandlung zu ih-

rem Glaubensübertritt näher befragt und die Klage sodann abgewiesen. Es hat 

in seinem Urteil vom 14. Mai 2007 letztlich offengelassen, ob der Glaubens-

übertritt der Klägerin und ihre kirchlichen Aktivitäten lediglich asyltaktische Hin-

tergründe hätten oder auf einer wirklichen religiösen Überzeugung beruhten. 

Selbst wenn man Letzteres unterstelle, sei eine religiöse Verfolgung der Kläge-

rin, die sich weder in herausgehobener Position für ihren Glauben eingesetzt 

noch missionarische Aktivitäten entfaltet habe, im Iran nicht wahrscheinlich. 

 

Nach Zulassung der Berufung wegen grundsätzlicher Bedeutung hat das Ober-

verwaltungsgericht die Beteiligten unter näherer Darlegung seiner Einschätzung 

der Sach- und Rechtslage darauf hingewiesen, dass es beabsichtige, durch 

Beschluss gemäß § 130a VwGO zu entscheiden. Es erachte die Berufung ein-

stimmig für begründet und halte eine mündliche Verhandlung nicht für erforder-

lich. Daraufhin hat die Beklagte angeregt, eine mündliche Verhandlung durch-

zuführen, damit das Oberverwaltungsgericht sich einen persönlichen Eindruck 
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von der Klägerin und deren Glaubwürdigkeit verschaffen könne. Das Beru-

fungsgericht ist dem nicht gefolgt, sondern hat den Beteiligten mitgeteilt, dass 

es weiterhin beabsichtige, durch Beschluss zu entscheiden. 

 

Mit Beschluss vom 30. Juli 2009 hat das Oberverwaltungsgericht das Urteil des 

Verwaltungsgerichts geändert und die Beklagte zur Flüchtlingsanerkennung der 

Klägerin verpflichtet. Es hat das Vorliegen der Wiederaufgreifensvoraussetzun-

gen des § 51 Abs. 1 bis 3 VwVfG bejaht und darauf abgestellt, dass sich mit 

Ablauf der Frist zur Umsetzung der Richtlinie 2004/83/EG am 10. Oktober 2006 

die Rechtslage zugunsten der Klägerin geändert habe. Die Antragsfrist sei ge-

wahrt, da die Klägerin erst durch ihren neuen Prozessbevollmächtigten von der 

Rechtsänderung erfahren habe. Unschädlich sei, dass sie die im März 2003 

erfolgte Taufe nicht schon im ersten Asylverfahren geltend gemacht habe, da 

dieses Vorbringen unter der damaligen Rechtslage nicht zum Erfolg hätte füh-

ren können. Zudem habe sich die Sachlage durch den Beschluss des irani-

schen Parlaments zum Entwurf eines Apostasiestrafgesetzes im September 

2008 zugunsten der Klägerin geändert.  

 

Art. 10 Abs. 1 Buchst. b der Richtlinie 2004/83/EG erweitere den Schutzbereich 

des Flüchtlingsrechts um die Religionsausübung in der Öffentlichkeit. Allerdings 

stelle nicht jede Beeinträchtigung der so verstandenen Ausübung der Religions-

freiheit eine Verfolgung dar. Unter Geltung der Qualifikationsrichtlinie sei es 

einem Glaubenswechsler aber nicht mehr zuzumuten, öffentlich praktizierten 

Riten der Glaubensgemeinschaft wie Gottesdiensten oder Prozessionen fern-

zubleiben, um staatliche Sanktionen zu vermeiden. Der Glaubensangehörige 

sei auch verfolgt, wenn er aus Furcht vor staatlicher Repression zu unzumutba-

ren Ausweichhandlungen genötigt sei. Berufe sich der Schutzsuchende auf ei-

ne Verfolgungsgefährdung wegen Konversion zu einer in seinem Herkunftsland 

bekämpften Religion, müsse festgestellt werden, dass die Hinwendung zu dem 

angenommenen Glauben auf einer festen Überzeugung und einem ernst ge-

meinten religiösen Einstellungswandel und nicht auf Opportunitätserwägungen 

beruhe. Erst wenn der neue Glauben die religiöse Identität des Schutzsuchen-

den in dieser Weise präge, könne ihm nicht angesonnen werden, in seinem 

Heimatland aus Angst vor Sanktionen auf die Religionsausübung zu verzichten. 
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Moslemische Apostaten, die sich dem Christentum zugewandt hätten, unterlä-

gen im Iran einer Verfolgungsgefahr bereits dann, wenn sie ihre Abkehr vom 

Islam dadurch nach außen sichtbar werden ließen, dass sie in Ausübung ihres 

neu gewonnenen Glaubens an öffentlichen Riten wie Gottesdiensten und Pro-

zessionen teilnehmen wollten. Einem besonnen und vernünftig denkenden 

Menschen in der Lage eines vom Islam zum Christentum übergetretenen Ira-

ners sei die Rückkehr in den Iran unzumutbar, wenn er dort seinen christlichen 

Glauben auch außerhalb von Hausgemeinden praktizieren wolle. Die Lage ha-

be sich durch das am 9. September 2008 vom iranischen Parlament in erster 

Lesung beschlossene strafbewehrte Apostasieverbot verschärft.  

 

Hiernach drohe der Klägerin im Iran mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit flücht-

lingsrelevante Verfolgung. Denn sie sei aufgrund einer echten Glaubensent-

scheidung zum Christentum konvertiert und der christliche Glaube präge nun-

mehr ihre religiöse Identität. Sie habe eine Taufurkunde sowie Bescheinigun-

gen vorgelegt, dass sie Mitglied einer christlich-iranischen Gemeinde sei und 

dort regelmäßig Gottesdienste und Bibelstunden besuche. Ihrer gleichzeitig 

getauften Mutter und Schwester sei aufgrund von deren Konversion Flücht-

lingsschutz zuerkannt worden. Bei ihrer Befragung durch das Verwaltungsge-

richt habe sie ihren persönlichen Weg zum christlichen Glauben nachvollzieh-

bar geschildert und hinreichende Kenntnisse über die christliche Religion offen-

bart. Die Ernsthaftigkeit des Glaubensübertritts werde nicht dadurch in Zweifel 

gezogen, dass sie sich für die strikt antireligiöse Arbeiterkommunistische Partei 

Irans betätigt habe. Dazu habe sie vor dem Verwaltungsgericht nachvollziehbar 

ausgeführt, dass ihr Glaube in der Partei als Privatsache respektiert worden sei 

und sie sich als Sozialistin von den religionsfeindlich eingestellten Kommunis-

ten abgrenze. Aufgrund ihrer Charakterisierung der Partei erscheine die Formu-

lierung ihres früheren Prozessbevollmächtigten, sie habe sich bei der Anhörung 

vor dem Bundesamt als überzeugte Kommunistin gezeigt, nicht als Wider-

spruch zu ihren persönlichen Einlassungen, sondern als missverständliche Be-

wertung. Der Sachverhalt sei ausreichend geklärt und es bestehe kein Anlass, 

die Klägerin erneut zur Ernsthaftigkeit ihres Glaubenswechsels anzuhören. 
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Die Vorschrift des § 28 Abs. 2 AsylVfG stehe der Zuerkennung der Flüchtlings-

eigenschaft nicht entgegen, weil die Klägerin bereits vor Abschluss des Aus-

gangsverfahrens getauft worden sei. Abgesehen davon habe sie sich aufgrund 

einer ernstlichen Gewissensentscheidung und nicht lediglich aus asyltaktischen 

Gründen vom Islam ab- und dem Christentum zugewandt. 

 

Die Beklagte hat die vom Berufungsgericht wegen grundsätzlicher Bedeutung 

der Rechtssache zugelassene Revision eingelegt und rügt die Verletzung for-

mellen wie sachlichen Rechts. Sie macht im Hinblick auf die Feststellung der 

Ernsthaftigkeit der Konversion einen Verfahrensfehler wegen der Entscheidung 

durch Beschluss gemäß § 130a VwGO ohne Durchführung einer mündlichen 

Verhandlung geltend. Sachlich sei die Klägerin mit dem Vorbringen der Kon-

version gemäß § 51 Abs. 2 VwVfG präkludiert, da sie diesen Umstand schon in 

dem im August abgeschlossenen Erstverfahren hätte geltend machen können. 

Ob dieses Vorbringen möglicherweise nicht ausgereicht hätte, die Asyl- oder 

Flüchtlingsanerkennung zu tragen, sei unerheblich. Zudem sei die Konversion 

nicht fristgerecht gemäß § 51 Abs. 3 VwVfG geltend gemacht worden. 

 

Die Klägerin verteidigt die angefochtene Entscheidung. 

 

Der Vertreter des Bundesinteresses hat sich am Verfahren beteiligt. Er rügt, 

das Berufungsgericht habe § 28 Abs. 2 AsylVfG nicht angewendet. 

 

 

II 

 

Die zulässige Revision ist begründet, da die von der Beklagten angebrachten 

Verfahrensrügen durchgreifen. Das Berufungsgericht hat seine Pflicht zur Sa-

chaufklärung sowie den Grundsatz der Unmittelbarkeit der Beweisaufnahme 

verletzt, da es die Klägerin nicht persönlich angehört hat (1.). Zudem hat es 

über die Berufung unter Verstoß gegen § 130a Satz 1 VwGO ohne Durchfüh-

rung einer mündlichen Verhandlung durch Beschluss entschieden (2.). Auf die-

sen Verfahrensmängeln beruht die angegriffene Entscheidung, so dass der 
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Beschluss aufzuheben und die Sache zur anderweitigen Verhandlung und Ent-

scheidung zurückzuverweisen ist (§ 144 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 VwGO). 

 

1. Das Berufungsgericht hat seine Pflicht zur Sachaufklärung (§ 86 Abs. 1 

VwGO) sowie den Grundsatz der Unmittelbarkeit der Beweisaufnahme (§ 96 

Abs. 1 VwGO) verletzt. Denn es hat die gebotene Aufklärungsmaßnahme nicht 

ergriffen, die Klägerin persönlich zur Ernsthaftigkeit ihres Glaubenswechsels 

anzuhören und sich zu dieser inneren Tatsache einen unmittelbaren Eindruck 

zu verschaffen. Um diese Aufklärung zu erreichen, hatte die Beklagte nach der 

ersten Anhörungsmitteilung auf der Durchführung einer mündlichen Verhand-

lung im Berufungsverfahren bestanden. 

 

a) Die Ernsthaftigkeit der Konversion erweist sich nach dem materiellrechtli-

chen Standpunkt des Berufungsgerichts, der bei der Prüfung auf Verfahrens-

fehler selbst dann zugrunde zu legen ist, wenn er verfehlt sein sollte (stRspr, 

vgl. Urteil vom 14. Januar 1998 - BVerwG 11 C 11.96 - BVerwGE 106, 115 

<119>), als entscheidungserheblich. Das Berufungsgericht ist davon ausge-

gangen, dass eine Flüchtlingsanerkennung wegen der Gefahr religiöser Verfol-

gung gemäß § 60 Abs. 1 Satz 5 AufenthG i.V.m. Art. 10 Abs. 1 Buchst. b der 

Richtlinie 2004/83/EG des Rates vom 29. April 2004 über Mindestnormen für 

die Anerkennung und den Status von Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen 

als Flüchtlinge oder als Personen, die anderweitig internationalen Schutz benö-

tigen, und über den Inhalt des zu gewährenden Schutzes (ABl EU Nr. L 304 

vom 30. September 2004 S. 12) - sog. Qualifikationsrichtlinie - nur dann in Be-

tracht kommt, wenn die Hinwendung zu dem angenommenen Glauben auf ei-

ner festen Überzeugung und einem ernst gemeinten religiösen Einstellungs-

wandel und nicht nur auf Opportunitätserwägungen beruht. Nur wenn die Kon-

version die religiöse Identität des Schutzsuchenden in dieser Weise präge, 

könne ihm nicht angesonnen werden, in seinem Heimatland auf die Religions-

ausübung zu verzichten, um staatlichen Verfolgungsmaßnahmen zu entgehen 

(BA S. 9 f.). 

 

b) Auf der Grundlage dieses materiellrechtlichen Ansatzes lag es nahe und hät-

te sich dem Berufungsgericht in der hier vorliegenden Prozesssituation aufdrän-
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gen müssen, die Klägerin persönlich anzuhören, um sich für die gerichtliche 

Beweiswürdigung einen unmittelbaren Eindruck von ihr zu verschaffen. Nach 

ständiger Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts liegt es zwar grund-

sätzlich im Ermessen des Berufungsgerichts, ob es einen im ersten Rechtszug 

gehörten Zeugen oder Beteiligten erneut vernimmt. Es kann dessen schriftlich 

festgehaltene Aussage auch ohne nochmalige Vernehmung zu dem unverän-

dert gebliebenen Beweisthema selbstständig würdigen. Von der erneuten An-

hörung des Zeugen oder Beteiligten darf das Berufungsgericht jedoch dann 

nicht absehen, wenn es die Glaubwürdigkeit des in erster Instanz Vernomme-

nen abweichend vom Erstrichter beurteilen will und es für diese Beurteilung auf 

den persönlichen Eindruck von dem Zeugen oder Beteiligten ankommt (vgl. 

etwa Beschlüsse vom 20. November 2001 - BVerwG 1 B 297.01 - Buchholz 

402.25 § 1 AsylVfG Nr. 251 und vom 28. April 2000 - BVerwG 9 B 137.00 - 

Buchholz 402.25 § 1 AsylVfG Nr. 235). Diese Ausnahme greift - wie das Beru-

fungsgericht richtig erkannt hat (BA S. 22 f.) - nicht, da das Verwaltungsgericht 

nach Anhörung der Klägerin zwar erhebliche Zweifel an der Ernsthaftigkeit ihrer 

Konversion geäußert hatte, diese Frage aber letztlich offengelassen hat. 

 

Damit hat es aber nicht sein Bewenden, denn im Berufungsverfahren ist eine 

persönliche Anhörung des Asylbewerbers im Wege der „informatorischen Be-

fragung“ (§ 103 Abs. 3, § 104 Abs. 1 VwGO) oder der Parteivernehmung (§ 96 

Abs. 1 Satz 2, § 98 VwGO i.V.m. §§ 450 ff. ZPO) auch dann geboten, wenn die 

Vorinstanz - wie hier - hinsichtlich eines zentralen Punkts seines tatsächlichen 

Vorbringens keine Feststellungen getroffen, sondern seine Glaubwürdigkeit 

insoweit offengelassen hat. Denn der Ausländer, der politische Verfolgung gel-

tend macht, befindet sich hinsichtlich seines individuellen Verfolgungsschick-

sals typischerweise in Beweisnot und ist als „Zeuge in eigener Sache“ zumeist 

das einzige Beweismittel. Auf die Glaubhaftigkeit seiner Schilderung und 

Glaubwürdigkeit seiner Person kommt es entscheidend an, so dass seinem 

persönlichen Vorbringen und dessen Würdigung maßgebliche Bedeutung zu-

zumessen ist (Urteil vom 16. April 1985 - BVerwG 9 C 109.84 - BVerwGE 71, 

180 <182>). Soweit die tatrichterliche Würdigung des individuellen Vorbringens 

des Asylbewerbers wesentlich von seiner Glaubwürdigkeit abhängt, wird vom 

Gericht hierüber in aller Regel nur nach einer persönlichen Anhörung des Asyl-

19 



- 9 - 
 
 

bewerbers entschieden werden können (Beschluss vom 10. Mai 2002 

- BVerwG 1 B 392.01 - Buchholz 402.25 § 1 AsylVfG Nr. 259 = NVwZ 2002, 

1381 m.w.N. auch zu Ausnahmen). Das gilt nicht nur hinsichtlich der Würdi-

gung seiner Angaben zum Vorfluchtschicksal, sondern in gleicher Weise für die 

innere Tatsache der ernsthaften, die Persönlichkeit des Asylbewerbers prägen-

den Glaubensüberzeugung. Stellt das Berufungsgericht diese nach seinem ma-

teriellrechtlichen Ansatz zentrale anspruchsbegründende Tatsache der Flücht-

lingsanerkennung, zu der das Verwaltungsgericht sich nicht abschließend ver-

halten hat und über die das Bundesamt noch nicht zu entscheiden hatte, im 

Rahmen der ihm obliegenden Beweiswürdigung allein aufgrund der Aktenlage 

fest, verletzt es in aller Regel - und so auch hier - die Sachaufklärungspflicht 

(§ 86 Abs. 1 VwGO) sowie den Grundsatz der Unmittelbarkeit der Beweisauf-

nahme (§ 96 Abs. 1 VwGO). 

 

c) Der angefochtene Beschluss beruht auf den festgestellten Verfahrensver-

stößen. Es ist nicht auszuschließen, dass das Berufungsgericht bei einer per-

sönlichen Anhörung der Klägerin deren Vorbringen zur Ernsthaftigkeit ihrer 

Konversion zum Christentum in anderer Weise gewürdigt und daraus geschlos-

sen hätte, dass ihr eine Verfolgung aus religiösen Gründen nicht mit der not-

wendigen beachtlichen Wahrscheinlichkeit droht. 

 

2. Das Oberverwaltungsgericht hat mit seiner Verfahrensweise darüber hinaus 

§ 130a Satz 1 VwGO verletzt. Da die Beteiligten nicht gemäß § 125 Abs. 1 

i.V.m. § 101 Abs. 2 VwGO auf die Durchführung einer mündlichen Verhandlung 

verzichtet haben, hätte es wegen der außergewöhnlich großen Schwierigkeit 

der Sache über die Berufung nicht durch Beschluss gemäß § 130a Satz 1 

VwGO entscheiden dürfen. 

 

a) Das Oberverwaltungsgericht entscheidet über eine Berufung grundsätzlich 

durch Urteil, das aufgrund mündlicher Verhandlung ergeht (§ 125 i.V.m. § 101 

VwGO). Ist eine Berufung unzulässig, kann sie nach vorheriger Anhörung der 

Beteiligten durch Beschluss verworfen werden (§ 125 Abs. 2 VwGO). Nach der 

Vorschrift des § 130a Satz 1 VwGO kann das Oberverwaltungsgericht auch 

dann über die Berufung durch Beschluss entscheiden, wenn es sie einstimmig 
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für begründet oder einstimmig für unbegründet und eine mündliche Verhand-

lung nicht für erforderlich hält. Ist das sich auf die Begründetheit oder Unbe-

gründetheit der Berufung beziehende Einstimmigkeitserfordernis (vgl. Be-

schluss vom 20. Januar 1998 - BVerwG 3 B 1.98 - Buchholz 310 § 130a VwGO 

Nr. 19 S. 12 f.) erfüllt, steht die Entscheidung, ob ohne mündliche Verhandlung 

durch Beschluss befunden wird, im Ermessen des Gerichts. Die Vorschrift ent-

hält keine expliziten materiellen Vorgaben für die richterliche Entscheidung, ob 

von der Durchführung der mündlichen Verhandlung abgesehen wird oder nicht. 

Die Grenzen des dem Berufungsgerichts eingeräumten Ermessens sind weit 

gezogen. Das Revisionsgericht kann die Entscheidung für die Durchführung 

des vereinfachten Berufungsverfahrens nur darauf überprüfen, ob das Ober-

verwaltungsgericht von seinem Ermessen fehlerfrei Gebrauch gemacht hat (vgl. 

Beschlüsse vom 12. März 1999 - BVerwG 4 B 112.98 - Buchholz 310 § 130a 

VwGO Nr. 35 S. 5 m.w.N. und vom 25. September 2003 - BVerwG 4 B 68.03 - 

NVwZ 2004, 108 <109>). Ein Absehen von einer mündlichen Verhandlung ist 

seitens des Revisionsgerichts nur zu beanstanden, wenn es auf sachfremden 

Erwägungen oder einer groben Fehleinschätzung des Berufungsgerichts beruht 

(vgl. Beschluss vom 3. Februar 1999 - BVerwG 4 B 4.99 - Buchholz 310 § 130a 

VwGO Nr. 33 S. 2 m.w.N.). 

 

Auch wenn § 130a VwGO keine ausdrücklichen Einschränkungen enthält, hat 

das Berufungsgericht bei der Ermessensausübung zu berücksichtigen, dass 

sich die Entscheidung aufgrund mündlicher Verhandlung im System des ver-

waltungsgerichtlichen Rechtsschutzes nach der Ausgestaltung des Prozess-

rechts als gesetzlicher Regelfall und Kernstück auch des Berufungsverfahrens 

erweist (§ 125 Abs. 1 i.V.m. § 101 Abs. 1 VwGO). Ausnahmen davon bedürfen 

gesonderter gesetzlicher Regelung. Diesem Regel-Ausnahme-Verhältnis liegt 

die Vorstellung zugrunde, dass die gerichtliche Entscheidung grundsätzlich das 

Ergebnis eines diskursiven Prozesses zwischen Gericht und Beteiligten im 

Rahmen der mündlichen Verhandlung sein soll. Davon geht auch § 104 Abs. 1 

VwGO aus, der dem Vorsitzenden des Gerichts die Pflicht auferlegt, in der 

mündlichen Verhandlung die Streitsache mit den Beteiligten in tatsächlicher 

und rechtlicher Hinsicht zu erörtern. Das Rechtsgespräch erfüllt zudem den 

Zweck, die Ergebnisrichtigkeit der gerichtlichen Entscheidung zu fördern. Das 
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ergibt sich nicht zuletzt aus der Rechtsprechung des Europäischen Gerichts-

hofs für Menschenrechte zu Art. 6 Abs. 1 EMRK, der aus dieser Verfahrensga-

rantie im Einzelfall die Notwendigkeit herleitet, auch in der zweiten Instanz 

mündlich zu verhandeln. Der Gerichtshof stellt bei Verfahrensordnungen, in 

denen im Berufungsrechtszug auch Tatfragen zu entscheiden sind, darauf ab, 

ob im konkreten Fall zentrale strittige Tatfragen zur Entscheidung anstehen und 

ob für die tatsächliche Feststellung die Entscheidungsfindung allein aufgrund 

der Aktenlage sachgerecht möglich ist (EGMR, Urteile vom 29. Oktober 1991 

- Nr. 22/1990/213/275 - Helmers - NJW 1992, 1813 Nr. 36 unter Rückgriff auf 

das Urteil vom 26. Mai 1988 - Ekbatani, Serie A Nr. 134 Tz. 27; vom 29. Ok-

tober 1991 - Nr. 35/1990/226/290 - Andersson - EuGRZ 1991, 419 und vom 

29. Oktober 1991 - Nr. 36/1990/227/291 - Fejde - EuGRZ 1991, 420). Diese 

vom Gerichtshof zu Art. 6 Abs. 1 EMRK entwickelten Anforderungen sind bei 

konventionskonformer Anwendung im Rahmen der Ermessensausübung nach 

§ 130a VwGO vom Berufungsgericht zu berücksichtigten und gestatten es in 

diesen Fällen nicht, von einer mündlichen Verhandlung abzusehen (Beschluss 

vom 12. März 1999 a.a.O.). Das gilt auch in der vorliegenden asylrechtlichen 

Streitigkeit, da der deutsche Gesetzgeber das Verfahrensprinzip der öffentli-

chen mündlichen Verhandlung aus Art. 6 Abs. 1 EMRK allgemein und ohne 

Rücksicht auf die Anwendbarkeit der auf „zivilrechtliche Ansprüche“ beschränk-

ten Vorschrift im Einzelfall gewahrt wissen wollte (Urteil vom 14. März 2002 

- BVerwG 1 C 15.01 - BVerwGE 116, 123 <127 f.>). 

 

Bei der Ermessensentscheidung gemäß § 130a Satz 1 VwGO dürfen die Funk-

tionen der mündlichen Verhandlung und ihre daraus erwachsende Bedeutung 

für den Rechtsschutz nicht aus dem Blick geraten. Das Gebot, im Rahmen ei-

ner mündlichen Verhandlung die Rechtssache auch im Interesse der Ergebnis-

richtigkeit mit den Beteiligten zu erörtern, wird umso stärker, je schwieriger die 

vom Gericht zu treffende Entscheidung ist. Mit dem Grad der Schwierigkeit der 

Rechtssache wächst daher zugleich auch das Gewicht der Gründe, die gegen 

die Anwendung des § 130a VwGO und für die Durchführung einer mündlichen 

Verhandlung sprechen (vgl. dazu Urteile vom 30. Juni 2004 - BVerwG 6 C 

28.03 - BVerwGE 121, 211 <214> und vom 21. März 2000 - BVerwG 9 C 

39.99 - BVerwGE 111, 69 <74>). Die Grenzen des von § 130a Satz 1 VwGO 
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eröffneten Ermessens werden überschritten, wenn im vereinfachten Berufungs-

verfahren ohne mündliche Verhandlung entschieden wird, obwohl die Sache 

- das Maß des § 124 Abs. 2 Nr. 2 VwGO übersteigend - in tatsächlicher oder 

rechtlicher Hinsicht außergewöhnlich große Schwierigkeiten aufweist (Urteil 

vom 30. Juni 2004 a.a.O. S. 213); abzustellen ist insoweit auf die Gesamtum-

stände des Einzelfalles. Die Notwendigkeit, eine Rechtsnorm nach Wortlaut, 

Entstehungsgeschichte, Systematik oder Sinn und Zweck auszulegen, begrün-

det für sich genommen noch keine außergewöhnlich große Schwierigkeit einer 

Rechtssache, insbesondere wenn das Berufungsgericht sich mit der Auslegung 

der Norm bereits befasst hat und seine Rechtsprechung lediglich fortführt (Be-

schluss vom 10. Juni 2008 - BVerwG 3 B 107.07 - juris Rn. 4). Stellt sich aber 

in einem Berufungsverfahren eine Vielzahl von ungeklärten Rechtsfragen und 

damit ein vielschichtiger Streitstoff, über den erstmalig zu befinden ist, spricht 

das für eine außergewöhnlich große Schwierigkeit (Urteil vom 30. Juni 2004 

a.a.O. S. 218; Beschluss vom 10. Juni 2008 a.a.O. Rn. 5). In einem Asylpro-

zess kann sich die besondere Komplexität des Streitstoffs in tatsächlicher Hin-

sicht auch daraus ergeben, dass aufgrund veränderter Umstände erstmals eine 

neue Beurteilung der allgemeinen Lage im Heimatstaat des Betroffenen gebo-

ten ist. 

 

b) Auch unter Berücksichtigung der eingeschränkten revisionsgerichtlichen 

Überprüfung erweist sich die Vorgehensweise des Berufungsgerichts hier als 

fehlerhaft, denn der vorliegende Fall weist sowohl in tatsächlicher wie rechtli-

cher Hinsicht einen außergewöhnlich hohen Schwierigkeitsgrad auf. In rechtli-

cher Hinsicht ergibt sich das u.a. aus der auch in der Rechtsprechung des Be-

rufungsgerichts noch nicht abschließend geklärten flüchtlingsrechtlichen Beur-

teilung einer religiöser Verfolgung (vgl. dazu die Vorlagebeschlüsse des Senats 

vom 9. Dezember 2010 - BVerwG 10 C 19.09 und 10 C 21.09) insbesondere 

aufgrund eines Glaubenswechsels in einem Asylfolgeverfahren (§ 28 Abs. 2 

AsylVfG). Zudem bestand eine hohe Komplexität in tatsächlicher Hinsicht, denn 

das Berufungsgericht hatte - soweit ersichtlich erstmals - die Verfolgungsgefahr 

für nicht exponiert tätige, zum Christentum konvertierte Muslime im Iran zu be-

urteilen, u.a. mit Blick auf den Beschluss des Iranischen Parlaments zur Straf-

bewehrung des Apostasieverbots vom September 2008 (BA S. 11 - 21). Jeden-
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falls hat es dazu in der Begründung des angefochtenen Beschlusses nicht auf 

ältere eigene Entscheidungen verwiesen. Im Übrigen legte auch der Umstand, 

dass das Berufungsgericht eine abschließende Entscheidung nicht allein auf-

grund der Aktenlage fällen durfte, sondern noch eine persönliche Anhörung der 

Klägerin erforderlich war (vgl. oben Rn. 18), die Durchführung einer mündlichen 

Verhandlung mit Blick auf die oben genannten Anforderungen des Gerichtshofs 

zu Art. 6 EMRK nahe.  

 

c) Da das Berufungsgericht sich im Rahmen seines Ermessens nach § 130a 

VwGO unter den gegebenen Umständen nicht für Durchführung eines verein-

fachten Berufungsverfahrens entscheiden durfte, verstößt der angefochtene 

Beschluss gegen § 101 Abs. 1 i.V.m. § 125 Abs. 1 Satz 1 VwGO. Eine unter 

Verstoß gegen § 101 Abs. 1 VwGO ergangene Entscheidung verletzt zugleich 

den Anspruch der Beteiligten auf Gewährung rechtlichen Gehörs und stellt da-

mit einen absoluten Revisionsgrund im Sinne von § 138 Nr. 3 VwGO dar (vgl. 

Urteil vom 30. Juni 2004 a.a.O. S. 221 m.w.N.). 

 

d) Die auf dem Verstoß gegen § 130a, § 101 Abs. 1 i.V.m. § 125 Abs. 1 Satz 1 

VwGO beruhende Gehörsverletzung erfasst die Berufungsentscheidung in ihrer 

Gesamtheit und lässt sich nicht auf einzelne Tatsachenfeststellungen eingren-

zen (vgl. Urteil vom 30. Juni 2004 a.a.O. S. 221 m.w.N.). Daher fehlen dem Re-

visionsgericht die für eine eigene abschließende Entscheidung notwendigen 

tatsächlichen Feststellungen, so dass der angefochtene Beschluss aufzuheben 

und die Sache zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung zurückzuver-

weisen ist (§ 144 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 VwGO). 

 

3. Sollte sich in dem erneuten Berufungsverfahren die vom Berufungsgericht 

seiner Entscheidung zugrunde gelegte Sachlage und insbesondere die Ernst-

haftigkeit der Konversion - wie in der angefochtenen Entscheidung angenom-

men - bestätigen, weist der Senat vorsorglich darauf hin, dass entgegen der 

Ansicht der Beklagten die Voraussetzungen für ein Wiederaufgreifen des Ver-

fahrens erfüllt sein dürften. Allerdings hat der Wiederaufgreifensgrund der 

nachträglichen Änderung der Sachlage (§ 71 Abs. 1 Satz 1 AsylVfG i.V.m. § 51 

Abs. 1 Nr. 1 Alt. 1 VwVfG) nicht vorgelegen. Denn der durch die Taufe am 
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23. März 2003 dokumentierte Wechsel der Klägerin zum christlichen Glauben 

ist nicht nach dem Schluss der mündlichen Verhandlung im Erstverfahren am 

24. Juni 2003 eingetreten. Auf den vom Berufungsgericht als Wiederaufgrei-

fensgrund zusätzlich hervorgehobenen Beschluss des Iranischen Parlaments 

vom 9. September 2008 über den Entwurf eines Apostasiestrafgesetzes und 

die dadurch eingetretene Verschärfung der Verfolgungsgefahr (BA S. 6) hat 

sich die Klägerin nicht innerhalb der Drei-Monats-Frist des § 51 Abs. 3 VwVfG 

berufen, so dass auch dieser Umstand nicht die Durchführung eines Asylfolge-

verfahrens rechtfertigt. Denn weder das Bundesamt noch die Verwaltungsge-

richte sind befugt, ihrer Entscheidung über die Wiederaufnahme andere als 

vom Antragsteller geltend gemachte Gründe zugrunde zu legen (Urteile vom 

30. August 1988 - BVerwG 9 C 47.87 - Buchholz 402.25 § 14 AsylVfG Nr. 8 

und vom 13. Mai 1993 - BVerwG 9 C 49.92 - InfAuslR 1993, 357 - insoweit in 

BVerwGE 92, 278 nicht abgedruckt). Die dreimonatige Ausschlussfrist gilt auch 

für im gerichtlichen Verfahren neu vorgebrachte Wiederaufgreifensgründe (Ur-

teil vom 10. Februar 1998 - BVerwG 9 C 28.97 - BVerwGE 106, 171 <176 f.>). 

 

Jedenfalls mit Inkrafttreten des Richtlinienumsetzungsgesetzes vom 19. August 

2007 (BGBl I S. 1970) am 28. August 2007 lag jedoch der Wiederaufgreifens-

grund einer nachträglichen Änderung der Rechtslage vor (§ 71 Abs. 1 Satz 1 

AsylVfG i.V.m. § 51 Abs. 1 Nr. 1 Alt. 2 VwVfG). Es ist zwar noch nicht abschlie-

ßend geklärt, ob sich durch Umsetzung der Art. 9 Abs. 1 und Art. 10 Abs. 1 

Buchst. b der Richtlinie 2004/83/EG in § 60 Abs. 1 Satz 5 AufenthG die Rechts-

lage mit Blick auf die Verfolgung aus religiösen Gründen zugunsten der Betrof-

fenen geändert hat. Aber die durch die Zweifel über die Auslegung der unions-

rechtlichen Vorgaben bewirkte Unsicherheit reicht aus, um ein Asylverfahren 

wiederaufzugreifen und diese Frage prüfen zu lassen. Auf die Änderung der 

Rechtslage hat sich die Klägerin auch rechtzeitig berufen. Denn jedenfalls im 

Flüchtlingsrecht ist aus Gründen der Rechtssicherheit und -klarheit hier für den 

Beginn der Frist des § 51 Abs. 3 VwVfG nicht auf den Ablauf der Umsetzungs-

frist (Art. 38 Abs. 1 Richtlinie 2004/83/EG), sondern auf die Bekanntmachung 

im Gesetzblatt dokumentierte Umsetzung durch den nationalen Gesetzgeber 

abzustellen.  
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Entgegen der Auffassung der Beklagten ist die Klägerin insoweit mit ihrem Vor-

bringen der Taufe und der Glaubensausübung nicht gemäß § 51 Abs. 2 VwVfG 

präkludiert. Denn ein grobes Verschulden liegt nicht vor, wenn ein Asylbewer-

ber Umstände im vorangegangenen Verfahren nicht vorgebracht hat, die mit 

Blick auf die damals geltende Rechtslage oder die damals gegebene Sachlage 

vorzutragen kein Anlass bestand. Allein aufgrund der Taufe hätte sich die un-

verfolgt ausgereiste Klägerin nach damaliger Sach- und Rechtslage nicht mit 

Erfolg auf eine ihr mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit drohende religiöse Ver-

folgung berufen können. Dann kann ihr die mangelnde Geltendmachung der 

Taufe im Erstverfahren auch nicht entgegengehalten werden. Denn in Fällen 

evident fehlender Relevanz eines nicht vorgetragenen Umstands für den Aus-

gang des Erstverfahrens kann dem Betreffenden nicht der Vorwurf gemacht 

werden, die ihm gebotene Sorgfalt in schwerwiegender Weise außer Acht ge-

lassen zu haben (vgl. Funke-Kaiser, in: GK-AsylVfG, II-§ 71 Rn. 204, Stand 

Dezember 2007). 

 

Die Kostenentscheidung bleibt der Schlussentscheidung vorbehalten. Gerichts-

kosten werden gemäß § 83b AsylVfG nicht erhoben. Der Gegenstandswert er-

gibt sich aus § 30 RVG. 

 

 

Prof. Dr. Dörig    Richter    Beck 

 

    Prof. Dr. Kraft    Fricke 
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